
 

 

 
 

Anlage 1: Checkliste für Schutzgüter 
 

Checkliste „Schutzgüter“ zur vereinfachten Vorgehensweise bei Bauvorhaben  
im Außenbereich 

 

Schutzgut Arten und Lebensräume 
  

 Im Baubereich liegen ausschließlich Flächen, die eine geringe Bedeutung 
für Natur und Landschaft haben (bereits versiegelte Flächen, intensiv 
genutzte Acker- oder Grünlandfläche).  

 ☐ ja ☐ nein 

 Gesetzlich geschützte Biotope, amtlich kartierte Biotope, Waldflächen, 
nach Europarecht geschützte Arten sowie Schutzgebiete im Sinne des 
Kapitels 4 BNatSchG sind nicht betroffen.  

 ☐ ja ☐ nein 

Schutzgut Boden 
  

 Der belebte Oberboden wird vor der Baumaßnahme im notwendigen 
Umfang bei trockener Witterung bei Seite geschoben und getrennt in 
maximal 1,50 m hohen Mieten gelagert. 

 ☐ ja ☐ nein 

 Niedermoorboden bzw. anmooriger Boden ist von der Baumaßnahme 
nicht betroffen. 

 ☐ ja ☐ nein 

Schutzgut Wasser 
  

 Der Grundwasserflurabstand beträgt mind. 1,50 m. Die Baukörper werden 
nicht ins Grundwasser eindringen. 

 ☐ ja ☐ nein 

 Quellen und Quellfluren, wasserführende Schichten (Hangschichtwasser) 
sowie regelmäßig überschwemmte Bereiche (Auenschutz) bleiben 
unberührt. 

 ☐ ja ☐ nein 

 Regenwasser wird weitgehend flächig versickert; private Verkehrsflächen 
und Stellplätze erhalten soweit möglich wasserdurchlässige Beläge. 

 ☐ ja ☐ nein 

Schutzgut Luft/ Klima 
  

 Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise noch ein 
zugehöriges Kaltluftentstehungsgebiet maßgeblich beeinträchtigt. 

 ☐ ja ☐ nein 

Schutzgut Landschaftsbild 
  

 Das Bauvorhaben befindet sich außerhalb exponierter Lagen oder 
außerhalb von Gebieten mit besonderer Bedeutung für die 
naturgebundene Erholung. 

 ☐ ja ☐ nein 

 Das Bauvorhaben fügt sich gut in die Umgebung ein.  ☐ ja ☐ nein 

   

Sind alle Fragen mit „ja“ beantwortet, besteht keine erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgüter 
gemäß §4 i.V.m. §5 der BayKompV und somit kein zusätzlicher Kompensationsbedarf.  
Bei größeren Vorhaben bzw. bei Vorhaben auf höherwertigen Flächen für Natur und Landschaft ist die 
Kompensationsverordnung anzuwenden und ein landschaftspflegerischer Begleitplan/ein Gutachten 
zur Kompensation des Eingriffs erforderlich. 
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Aktenzeichen: 34.1 - 60 und 34.1 - 6740.2 
Version: 1.0 
 
 
 
Informationsblatt zur Erhebung von personenbezogenen Daten (Art. 12 ,13 und 14 DSGVO) 
Verfahren: Verfahren Base Bau Boll & Partner GmbH  
 
Verarbeitungstätigkeit: Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO): Bearbeiten 
der Bauanfragen (genehmigungspflichtige Bauvorhaben), Bearbeiten der Bauanträge (genehmigungspflichtige Bauvorhaben), 
Bearbeiten der Bauvorhaben, die von einer Genehmigung freigestellt sind, Bearbeiten der Anzeigen zur Beseitigung von 
baulichen Anlagen, Sonstige bauaufsichtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigungsanordnungen), Bearbeiten von 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung 

 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Landratsamt Unterallgäu  Telefon: 08261/995-0 
Postfach 13 62 Telefax: 08261/995-333 
87713 Mindelheim E-Mail: info@lra.unterallgaeu.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter Telefon: 08261/995-0 
Landratsamt Unterallgäu  Telefax: 08261/995-333 
Postfach 13 62 E-Mail: datenschutz@lra.unterallgaeu.de 
87713 Mindelheim 

 
3. Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden zu folgendem Zweck erhoben und gespeichert: 
Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO): Bearbeiten der Bauanfragen 
(genehmigungspflichtige Bauvorhaben), Bearbeiten der Bauanträge (genehmigungspflichtige Bauvorhaben), Bearbeiten 
der Bauvorhaben, die von einer Genehmigung freigestellt sind, Bearbeiten der Anzeigen zur Beseitigung von baulichen 
Anlagen, Sonstige bauaufsichtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigungsanordnungen), Bearbeiten von 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Aufteilungsplan und Abgeschlossenheitsbescheinigung 
Die Rechtsgrundlage, auf der Ihre Daten erhoben werden, ist: 
Art. 6 DSGVO, § 36 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. Art. 55 ff Bayerische Bauordnung (BayBauO) und Verordnung über 
Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - BauVorlV), Art. 6, 7, 10 und 15 Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz, §§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) i.V.m. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für 
die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 Gemeinden: Austausch der Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten nach Art. 68 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 Fachstellen zur Abgabe von Stellungnahmen 

 Vermessungsamt 
 

5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Es findet keine Übermittlung an Drittländer statt. 
 

6. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht: 
Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten (einschließlich Genehmigungsfreistellungsdaten), Aufteilungspläne und 
Abgeschlossenheitsbescheinigungen, denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse, etc. sind grundstücksbezogen. Sie dürfen 
nicht gelöscht werden, weil sie Bestandsschutz genießen. Auch bauaufsichtlichen Maßnahmen werden zur 
Beweissicherung dauerhaft dokumentiert (z.B. Duldung von sog. Schwarzbauten). 
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7. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen die Rechte aus Art. 15-18, 20, 21 zu: 

 Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, 

 Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

 Recht auf Datenübertragbarkeit, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen. 
 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Wenn Sie in die Datenerhebung durch den Verantwortlichen (siehe 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen) 
durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. 
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus: 
Art. 6 DSGVO, § 36 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. Art. 55 ff Bayerische Bauordnung (BayBauO) und Verordnung über 
Bauvorlagen und bauaufsichtliche Anzeigen (Bauvorlagenverordnung - BauVorlV), Art. 6, 7, 10 und 15 Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz, §§ 7 und 32 Wohnungseigentumsgesetz (WEG) i.V.m. der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für 
die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 und § 32 Abs. 2 Nr. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes 
 

Name, Vorname Datum, Unterschrift 
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